
 
 
 
Dresdner SC 1898 e.V.       Dresden, 07.12.2023 
Abteilung Schwimmen 

Beitragsordnung des DSC 1898 e.V.  
der Abteilung Schwimmen, gültig ab 01.01.2024  

 
1. Grundlage dieser Beitragsordnung ist die Satzung sowie die Beitragsordnung des DSC 1898 e.V. 

2. Der Beitrag setzt sich aus dem Grundbeitrag für den Gesamtverein (Beschluss durch DSC-
Delegiertenkonferenz) und dem Abteilungsbeitrag zusammen.  

Grundbeitrag, monatlich Kinder, Jugendliche, bis 18 Jahre Erwachsene, ab 18 Jahren 
Ab 01.01.2015 4,00 € 5,10 € 

Entsprechend Ziffer 3 der Beitragsordnung des Dresdner SC 1898 e.V. addiert sich dazu der monatliche 
Abteilungsbeitrag entsprechend der Anstriche a) bis d).  

a) Vollzahler: 
Beitragsart Kinder, Jugendliche Erwachsene 
Breitensport 11,00 € 13,40 € 
Anfänger- und Wettkampfsport   16,00 € 18,90 €    
Leistungssport 36,00 € 36,00 € 

Ab drei vollzahlenden Mitgliedern einer Familie/Lebensgemeinschaft ermäßigt sich der Abteilungs-
beitrag um 2,00 € pro vollzahlendes Mitglied (Familienrabatt). Die Angabe ist eigenständig einzureichen.  

b) Ermäßigte: 
Beitragsart Kinder, Jugendlichea Erwachseneb 
Breitensport 6,00 € 11,00 € 
Anfänger- und Wettkampfsport   11,00 € 16,00 €    

 
a Kinder, Jugendliche: Ermäßigungen werden für Kinder und Jugendliche gewährt, die Leistungen entsprechend den 

Sozialgesetzbüchern erhalten.  
b Erwachsene: Ermäßigungen gelten für Auszubildende, Studierende, FSJ-/BFD-Leistende, Leistungsempfänger entsprechend 

der Sozialgesetzbücher 

Nachweise für Ermäßigungen sind eigenständig vorzulegen. Die Geltungsdauer der Ermäßigung 
entspricht den Angaben auf dem Nachweis. 

c) Ehrenamtlichec und passive Mitgliederd 
Beitragsart Kinder, Jugendliche Erwachsene 
Ehrenamtlichec, passive Mitgliederd   2,40 €  2,40 €      

 
c  Ehrenamtliche, die als aktive Sportler am Abteilungsleben teilnehmen, zahlen den jeweils höheren Beitragssatz. 
d Passive Mitglieder nehmen am Trainings- bzw. Wettkampfbetrieb temporär nicht teil oder lassen ihre aktive Mitgliedschaft 

generell ruhen. Die passive Mitgliedschaft wird auf Antrag gewährt. 

d) Fördernde Mitgliedere:    
Beitragssatz in der Höhe frei wählbar, mindestens 4,90 € / Monat 58,80 € / Jahr 

e angegeben ist wiederum der Abteilungsbeitrag, Werte zuzüglich Grundbeitrag 

3. Die Beitragszahlung (Grundbeitrag und Abteilungsbeitrag) erfolgt im Lastschriftverfahren. Der 
Lastschrifteinzug findet für alle Mitglieder der Abteilung Schwimmen entsprechend der Satzung des 
Dresdner SC 1898 e.V. statt.  

4. Zusätzliche, individuelle Anträge auf Ermäßigung können jederzeit gestellt werden. Ebenso wie Anträge 
nach Ziffer 4 der Beitragsordnung des Dresdner SC 1898 e.V. sind sie schriftlich an die Abteilungsleitung 
zu richten und zu begründen. Sie werden von der Abteilungsleitung entschieden. 

5. Diese Beitragsordnung tritt entsprechend des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 07.12.2023 
mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft und ersetzt die bisherige Beitragsordnung der Abteilung. 

 
 

Dr. Philipp Wollmann   Pauline Klunker  
Abteilungsleiter    Finanzwartin 


